
       Beitragssatzung
für die Verbesserung der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Mertingen/Ortsteil 
Druisheim

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erläßt die Gemeinde Mertingen
folgende Satzung:

§ 1
            Beitragserhebung

Die Gemeinde Mertingen erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die
Verbesserung der Entwässerungseinrichtung für den Gemeindebereich Mertingen/Orts-
teil Druisheim durch folgende Maßnahmen:
Anschluß Kläranlage Druisheim an die vollbiologische Kläranlage Donauwörth
a)Errichtung eines Regenüberlaufbeckens auf dem Grundstück der bestehenden
   Kläranlage Druisheim
b)Neubau einer Pumpstation
c)Verlegung einer Druckleitung nach Mertingen und Anschluß an die Entwässerungsein-
   richtung Mertingen

§ 2
           Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Flächen ,sowie für solche Grundstücke und befestigte Flächen er-
erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn für sie nach § 4 der Entwässerungs-
satzung ein Recht zum Anschluß an die Entwässerungseinrichtung besteht, oder wenn
sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
 Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungsmaßnahme tatsächlich be-
endet ist. Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser
Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
           Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigen-
tümer des Grundstückes oder Erbbauberechtigter ist.



§ 5
            Beitragsmaßstab

1) Der Beitrag wird nach der zulässigen Geschoßfläche berechnet.

2) Die zulässige Geschoßfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Be-
bauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschoßflächenzahl
(§ 20 Baunutzungsverordnung) festgelegt, so errechnet sich die Geschoßfläche für
die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der
im Bebauungsplan festgesetzten Geschoßflächenzahl. Ist im Bebauungsplan eine
Baumassenzahl (§ 21 Baunutzungsverordnung) festgesetzt, so ergibt sich die Ge-
schoßfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Bau-
massenzahl, geteilt durch 3,5. Ist aufgrund einer Ausnahme oder Befreiung im Zeit-
punkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschoßfläche zugelassen,
so ist diese zugrunde zu legen. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschoßfläche
zulässig, so ist diese maßgebend.

3) Die zulässige Geschoßfläche ist nach dem Stand der Planungsarbeiten zu er-
mitteln, wenn für das Grundstück zwar die Aufstellung eines Bebauungsplanes be-
schlossen, die zulässige Geschoßfläche aber noch nicht festgesetzt ist. Abs. 2 
Satz 4 und Satz 5 gelten entsprechend.

4) Die zulässige Geschoßfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Bau-
gebiete in der Gemeinde festgesetzten Nutzungskennziffer, wenn

a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der
     Nutzung nicht festgesetzt ist, oder

b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zu-
     lässige Geschoßfläche nicht hinreichend sicher entnehmen läßt, oder

c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß
    der Nutzung nicht festgesetzt werden soll, oder

d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden
     ist.

5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschoßfläche
aus der durchschnittlichen Geschoßflächenzahl, die  nach § 34 Baugesetzbuch 
i.V.m. § 17 und § 20 Baunutzungsverordnung aus der in der Umgebung vorhandenen Be-
bauung ermittelt wird.

6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird
als zulässige Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht;
das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis
zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat.



§ 6
  Beitrag

Der Beitrag beträgt pro m2 Geschoßfläche  4,20  DM.

§ 7
 Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung der Beitragsbescheide fällig.

§ 8
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde Mertingen für die Höhe der
Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang
dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Mertingen, 19. November 1998

...............................................
L o h n e r , 1.Bürgermeister


